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1 Einleitung
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Ausgetretene Pfade verlassen!

Nachhaltig ausgerichtete Veranstaltungen gehen 

in manchem neue Wege. Das kann möglicherwei-

se etwas mehr an Aufwand für Planung und Or-

ganisation bedeuten, ist aber vor allem Chance 

- „ghörig feschta“ eben!

Was heißt  „ghörig feschta“?

Feste schaffen Gemeinschaft und Identität 

...und sind gleichzeitig Imageträger für den Veran-

stalter. Atmosphäre, Qualität für Gäste, Mitarbeiter 

und Nachbarn, Umweltverträglichkeit oder sozia-

le Verantwortung als wesentliche Elemente einer 

nachhaltigen Veranstaltung schaffen Mehrwert 

über das rein Finanzielle hinaus.
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1.1 Was heißt  „ghörig feschta“?

„ghörig feschta“ steht für nachhaltig ausgerichtete Veranstaltungen und bietet viele Vorteile für die    

Menschen, für die Umwelt und für die lokale und regionale Wirtschaft:

 o Vorwiegend regional produzierte und verarbeitete Lebensmittel und Getränke werden   
  angeboten. 

 o Regionale und lokale Dienstleistungsangebote kommen zum Zug. 

 o Die Region und deren wirtschaftliche Qualitäten werden genutzt und positiv dargestellt. 

 o Alternative Mobilitätsangebote entlasten die Umwelt und das Klima.

 o Effiziente Technik, Recycling und weniger Abfall sparen kurz- und langfristig  Geld und  
  schonen die Ressourcen unserer Erde – und Nerven.

 o Innovative und nachhaltige Veranstaltungskonzepte sind für Sponsoren oft attraktiver  
  und interessanter.

„ghörig feschta“ und darüber reden

Ein „ghörig feschta“-Fest bleibt in Erinnerung und hinterlässt einen positiven Eindruck. Es zeigt auf, wie 

man auch ohne privates Auto angenehm unterwegs sein kann, was gesunde Ernährung und Festkul-

tur verbindet, wie einfach Abfall vermieden werden kann und was soziale Verantwortung bedeutet 

in einer Gesellschaft, die vielschichtig und bunt ist. 

Richtiges eigenes Handeln gibt Vorbild: Wir machen „richtiges Tun“ (statt wichtiges Reden) erlebbar 

und schaffen so Bewusstsein. Wichtig dafür ist, dass vor, während und nach der Veranstaltung alle 

Beteiligten (Gäste, Mitarbeiter, Bevölkerung) über die Vorteile und Hintergründe informiert werden.



Rechtsgrundlage

2  Rechtsgrundlagen & 
Sicherheit
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der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, des 

Lebens und der Gesundheit von Menschen sowie 

des Nachbarschafts- und des Umweltschutzes 

beachtet werden müssen. Oft kann die Gemein-

deverwaltung Auskunft über notwendige formale 

Schritte, Bewilligungen etc geben.

Es ist gesetzlich verankert, dass der Veranstalter 
während der Veranstaltung anwesend sein muss 

oder durch jemanden vertreten wird. 

Je nach Art und Umfang der Veranstaltung sind 

entsprechende Ordnerdienste einzurichten.

Vorarlberger Gesetz über das Veranstaltungswesen 

(Veranstaltungsgesetz), LGBl.Nr. 1/1989, 58/2001, 

38/2002, 27/2005, 3/2007. Es gilt für öffentliche Ver-

anstaltungen (= allgemein zugänglich, Erwerbsab-

sicht, Personen ohne persönliche Einladung haben 

Zutritt) in Vorarlberg. 

Bitte denken Sie daran, dass die Veranstaltungsbe-
hörde (Bezirkshauptmannschaft, Gemeinde) bei 

öffentlichen Veranstaltungen stets zu prüfen hat, ob 

bzw. welche Sicherheitsmaßnahmen im Interesse 
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Sachlage

Sicherheit

Meldung einer Veranstaltung
In der Regel besteht für Veranstaltungen Anzeigepflicht bei der zuständigen Gemeinde. Wenn 
das Interesse der Veranstaltung über den Ort hinausgeht (zB Zirkus) oder die öffentliche Sicherheit 
gefährdet werden kann (zB Radrennen), besteht Bewilligungspflicht durch die zuständige Bezirks-
hauptmannschaft.

Fristen
Melden Sie die Veranstaltung der Behörde, sobald Sie mit der Planung beginnen, mindestens je-
doch 3 Monate vorher, da die Fristen für die verschiedenen Bereiche sehr unterschiedlich sind. 
Dann können Sie auf mögliche Auflagen rechtzeitig reagieren.

Gewerbeberechtigung
Der Verkauf von Speisen und Getränken bei Veranstaltungen aller Art unterliegt nicht der Gewer-
beordnung (Gew.O.), wenn die Veranstaltung an höchstens drei Tagen im Jahr stattfindet. Die 
einschlägigen Rahmenbestimmungen (vor allem §§ 111-114 Gew.O) wie gesundheits-, lebensmit-
tel-, wasser- und abfallrechtliche Vorschriften sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen 
gegen Alkoholmissbrauch und den Ausschank an Jugendliche sind einzuhalten.

Sperrstunde
Die übliche Sperrstunde bei Veranstaltungen beträgt 1.00 Uhr (Barbetrieb 2.00 Uhr), bei Veranstal-
tungen im Freien in der Regel 24.00 Uhr. Eine Verlängerung der Sperrstunde wird bei der Gemeinde 
beantragt.

Jugendschutz
Veranstalter haben dafür zu sorgen, dass die auf ihre Tätigkeiten anwendbaren Bestimmungen 
des Jugendgesetzes beachtet werden.  Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sind deut-
lich sichtbar anzuschlagen.

Öffentliche Flächen
Die Benützung von öffentlichen Flächen (zB Parkanlagen) oder Gebäuden muss vom Eigentümer 
bewilligt werden.

Sicherheit bei Aufbauten
Zelte, die im Rahmen von Veranstaltungen aufgestellt und danach wieder abgebaut werden, bedür-
fen keiner Baubewilligung. Aus haftungstechnischen Gründen sind bei der Aufstellung die statischen 
und sicherheitstechnischen Anforderungen des Herstellers zu beachten. 

Feuerwehr und Rettung
Bei größeren Veranstaltungen ist die Bereitschaft von Rettungs- und Feuerwehrleuten erforderlich. 

Verkehr - Absperrungen
Nehmen Sie für notwendige Straßensperren, Regelungen von Zufahrten (Einbahnen), Umleitungen 
usw. rechtzeitig Kontakt mit den zuständigen Behörden auf: Gemeindestraßen - Gemeinde, Landes- 
und Bundesstraßen - Bezirkshauptmannsschaft. 
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3   „ghörig feschta“ ohne Reste

Gutes Beispiel
Die Marktgemeinde Lustenau macht vor, wie es geht. Bei der Lustenauer Kilbi wird trotz 
„laufendem“ Publikum und verschiedensten Anbietern Mehrweg verwendet. 

Mehrweg vom Anfang bis zum Ende ist möglich! 

Lassen Sie die Getränke bereits in Mehrweggebin-

den anliefern und verwenden Sie Mehrweggeschirr. 

Zudem gewinnt jede Veranstaltung durch die Ver-

wendung von Mehrweggeschirr wie Porzellanteller, 

Gläser oder waschbare Mehrwegkunststoffbecher 

und Metallbesteck an Qualität, Fest- und Esskultur.

Mehrweg und Nutzen

Am meisten Abfall entsteht bei Veranstaltungen 

durch Einwegverpackungen von Speisen und Ge-

tränken, Wegwerfgeschirr, Einwegbecher und Wer-

beflyer. Durch die Verwendung von Mehrwegpro-

dukten wird bis zu 90% Gesamtabfall vermieden.
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Ausschank
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Getränke offen auszuschenken – das Getränk wird aus (Mehr-
weg-) Flaschen oder über eine Ausschankanlage in einem Glas oder Becher ausgegeben. Bei Aus-
schankanlagen gibt es die Varianten Premix (im „Fass“ befindet sich ein fertig gemischtes Getränk) 
und  Postmix (im „Fass“ befindet sich ein „Sirup“, erst in der Ausschankanlage wird das fertige Getränk 
gemischt).  Die Vorteile von solchen Getränkegroßcontainern sind:

  o Getränke müssen nicht speziell kühl gelagert werden, da sie in der Ausschankanlage   
   gekühlt werden.

  o Die Verwendung von Großbehältern macht es einfacher, große Mengen an Getränken   
   mit weniger Arbeitskräften und in weniger Zeit zu verwalten. 

  o Weniger Platz wird benötigt.

  o Die Gesamtabfallmenge kann um rund zwei Drittel reduziert werden.

Mehrweggeschirr
Bei Einsatz von Mehrweggeschirr ist es wichtig, ein Pfand zu verlangen. Ist die Verwendung von Glas 
aus Sicherheitsgründen verboten, können Sie waschbare Kunststoff-Mehrwegbecher verwenden. 
Mehrweggeschirr bekommen Sie oft bei regionalen Caterern oder Getränkelieferanten. Das Geschirr 
wird entweder vor Ort gewaschen oder einfach gegen sauberes Geschirr getauscht.

Abfalltrennung 
Trennen Sie nach Biomüll, Speiseöl, Restmüll, Glas, Kunststoff- und Metallverpackungen. Mit einer strik-
ten Abfallvermeidung und –trennung vermeiden Sie hohe Entsorgungskosten und benötigen weniger 
Personal beim Aufräumen. Bei der Umsetzung stehen Ihnen die Abfallberater der Gemeinden bzw.  
die Entsorger mit Rat und Tat zur Seite.

Information der Besucher
Viele Besucher wünschen sich saubere Veranstaltungen und akzeptieren daher den minimalen 
Mehrwaufwand gerne, den ihnen zB das Pfandgeld für das Mehrweggeschirr verursacht. Mit 
einer guten und klaren Kommunikation gegenüber den Besuchern tun Sie etwas für Ihr Image als 
Veranstalter.
Sie haben eine Vorbildwirkung: Mit dem Vorleben einer sauberen Veranstaltung können Sie das 
Verhalten der Besucher im Alltag beeinflussen. 

Um dem Littering (=das achtlose Wegwerfen von Abfall und das Herumliegen von Müll) vorzu-
beugen, soll den Besuchern die Entsorgung der „kleinen Reste“ (zB Servietten und Taschentü-
cher) einfach gemacht werden:

 o Möglichst viele Restmüllbehälter aufstellen, auch entlang der Hin- und Rückwege.

 o Restmüllbehälter neben jedem Cateringstand platzieren (am besten links und rechts).

 o Restmüllbehälter mit großen Einwurföffnungen verwenden (keine Deckel oder Variante  
  „Kermit“).

 o Restmüllbehälter müssen auch bei dichtem Gedränge gut sichtbar sein (zB mit Fahnen 
  markiert).

 o Die Leerung der Restmüllbehälter auch während der Veranstaltung garantieren. 

 o Verwenden Sie Toilettenwagen, deren Abwässer direkt in die Kanalisation
  eingeleitet werden.

Tipps:
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4  Regional - Bio - Fair!

„Grillwurst oder Grillfleisch oder Pommes?“ Alles 

schon da gewesen und ein bisschen langweilig, 

immer das Gleiche. Regionale und saisonale Pro-

dukte ermöglichen eine individuelle und vielfältige 

Gestaltung des Speisen- und Getränkeangebots. 

Warum sollen es nicht einmal Käsknöpfle, Riebel, 

Kartoffelpuffer, Most oder Cider sein?

Regional, saisonal, biologisch und fair sind Eckpfei-

ler unserer gesunden Ernährung. Wir wollen ja nicht 

nur satt werden, wir wollen auch genießen und uns 

dabei etwas Gutes tun. Qualität ist also bereits bei 

den Lebensmitteln, aus denen unser Essen zuberei-

tet wird, gefragt. Und auf diese Qualität und den 

Genuss wollen viele Menschen auch dann nicht 

verzichten, wenn sie eine Veranstaltung besuchen.
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Wenn Lebensmittel und Getränke nicht regional zur Verfügung stehen (zB Kaffee), dann achten Sie 

doch zumindest darauf, dass sie aus fairem Handel stammen und/oder biologisch sind.

Regional-typische Lebensmittel bedeuten nicht nur Qualität und Genuss, sondern schaffen auch 

Identität und Zugehörigkeit. Durch die Verwendung und den Einkauf solcher Lebensmittel unterstüt-

zen Sie als Veranstalter die regionale Wirtschaft und Wertschöpfungskette.

Zudem schafft eine Kooperation mit örtlichen Produzenten bzw Nahversorgern oft die Möglichkeit für 

zusätzliches Sponsoring.
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5   Mobilität bei Veranstaltungen

„ghörig feschta“ und bewusst unterwegs sein... 

...das gehört einfach zusammen! 

Es gibt viele Chancen, bei kleineren und größe-

ren Festen und Veranstaltungen bewusste Mobili-

tät mit einzubeziehen. Veranstalter, Gäste, Umfeld 

und Umwelt profitieren davon. 

Wissenswertes zum gemeinsamen Vorteil:

Für Informationen zu genannten Modellen oder für 

die Unterstützung bei neuen Ideen stehen der Ver-

kehrsverbund Vorarlberg und die Koordinationsstelle 

für Mobilitätsmanagement beim Amt der Vorarlber-

ger Landesregierung gern zur Verfügung. 



Einige bewährte Wege:

  o  Bewusstsein schaffen und Möglichkeiten aufzeigen: Hinweise auf Fahrpläne, Radabstellmög-
   lichkeiten, Leitsysteme 

  o  Wertschätzung zeigen für Gäste und MitarbeiterInnen, die mit Bus, Bahn, Fahrrad, Fahrgemein-
   schaften oder zu Fuß kommen

  o  Spezielle Angebote schaffen wie Fahrradgarderobe, Radabstellplätze am Eingang, Shuttle-

   Dienste, Sonderzüge-/busse, Sonderhaltestelle, Kombi-Packages für Anreise und Eintritt usw.
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Gutes Beispiel: Buszubringer beim Bezirksmusikfest Fluh

Beim Bezirksmusikfest auf der Fluh im Jahr 2007 wurde ein Shuttledienst für die Gäste einge-

richtet. Mit vier Linien, die in den Orten Hittisau, Schwarzach, Gaißau und Eichenberg starte-

ten, wurden die Gäste mit Zusteigemöglichkeit an den öffentlichen Bushaltestellen abgeholt 

und bis vor das Festzelt geführt. Die Rückfahrt mit denselben Linien wurde um 1:30 Uhr und 

um 3:30 Uhr angeboten.

Die Besucher zahlten pro Fahrt 2,50 Euro, die Busse waren voll, die Gäste zufrieden und der 

Verein hatte nur noch 250 Euro als Aufpreis für das Busunternehmen zu bezahlen.

Das Angebot für die Benützung dieses Buszubringers wurde in der Werbung zum Fest voll mit 

eingebunden und damit eine Entlastung des Parkplatzproblemes erreicht. Siehe auch http://

fest007.fluh.at/Article.aspx?pid=55

Gutes Beispiel: Fahrradgarderobe beim Fest der Bürgermusik Wolfurt

Nachdem in Wolfurt und Umgebung ein sehr attraktives Radwegenetz vorhanden ist und Park-
plätze beim Festgelände immer rarer werden, hat sich die Bürgermusik Wolfurt gemeinsam mit 
dem regionalen Mobilitätsmanagement plan-b nach viel interner Überzeugungsarbeit für eine 
Fahrradabstellmöglichkeit entschieden. 
Die Fahrradgarderobe wurde direkt neben dem Haupteingang errichtet und bestand aus ei-
nem Zelt mit befestigtem Boden und einer Fläche, die mit Baugittern eingezäunt wurde. Die 
Anlage war rund um die Uhr betreut, das heißt, die Fahrräder wurden entgegen genommen, 
nummeriert und entsprechend versorgt. 
Wir registrierten bei dem dreitägigen Musikfest über 1.200 Fahrräder in der Garderobe. Die 
Radwege zum Festplatz  wurden mit eigens angefertigten Hinweistafeln gut beschildert. Eine 

Tombola für die Radfahrer mit attraktiven Preisen rundete das Engagement ab.
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6  Soziale Verantwortung

„ghörig feschta“ 
heißt auch: Soziale Verantwortung zu übernehmen: o Die Gesundheit der Bevölkerung und der 

 Beschäftigten wird durch gezielte Aktionen   

 wie Lärm- oder Jugendschutzmaßnahmen 

 geschützt.

o Die Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglich-

 keiten für die Menschen in der Region - (Bio-)  

 Bauern, Getränkehersteller und Lieferanten usw.  

 - werden gefördert. 

o Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich.
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Gerade im Sommer sind Zeltfeste, Events und Musikfestivals ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, 

wo Alkohol in großen Mengen fließt. Veranstalter sind verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen, dass der 

Jugendschutz eingehalten wird. Durch aktives Handeln und konsequente Vorgehensweise können 

Veranstalter und Gastwirte viel dazu beitragen, das Konsumverhalten von Jugendlichen im öffentli-

chen Bereich positiv zu gestalten. 

6.1.1  Für unsere Jugend

Gutes Beispiel: Junker Jonas Markt
Ausschreitungen und Schlägereien überschatteten den Markt und dessen Ausklang. Durch das 

Verbot von Alkopops und harten alkoholischen Getränken bekam der Markt eine neue Atmo-

sphäre. Der Ausklang ist nun friedlich, und keine Schlägereien stören die noch anwesenden Gäs-

te. Die Wirtschaft profitiert von zufriedenen Gästen, die länger sitzen bleiben.

715

o  Weisen Sie im Eingangsbereich auf die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen hin. 

o  Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die Bestimmungen des Jugendschutzes.

o  Schreiben Sie auf der Getränkekarte neben das Getränk eine Altersbewertung - ähnlich dem
 Kinoprogramm - zB „ab 18“.

o  Servieren Sie bei alkoholischen Getränken GRATIS ein Glas Wasser mit - wie beim Kaffee. Hier
 ist auf die Form der Präsentation zu achten.

o  Bieten Sie die beliebtesten alkoholischen Getränke auch in alkoholfreien Versionen zu einem 
 günstigeren Preis an. zB Virgin Mojito, Virgin Colada, alkoholfreies Bier, ...

o  Verzichten Sie auf die Happy Hour. 

o  Für Gäste, die eine Empfehlung wünschen: Kreieren Sie einen speziellen alkoholfreien Cocktail 
 mit einer attraktiven Bezeichnung.

o  Unterzeichnen Sie das Gentlemen Agreement von „Spaß mit Maß“ zwischen Ihnen und der 
 Gemeinde.

o  Bandeln Sie an! Die Alterseinteilung „Wer darf was trinken?“ mittels verschiedenfarbiger 
 Kontrollbänder, die zugleich auch Eintrittsstempel sind, entlastet das Servicepersonal.

o  Peers sind Jungendliche, die im Umgang mit Problemen, legalen und illegalen Drogen sowie 
 in Kommunikation und Konfliktlösung geschult sind. Da Gleichaltrigkeit Glaubwürdigkeit schafft, 
 können Peers für mehr Sicherheit sorgen. Nicht nur die Eltern, auch die Jugendlichen werden
 es Ihnen danken. 

Tipps:
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6.1.2  Barrierefreiheit

und vermeiden Sie Hindernisse auf den Wegen. 

Holen Sie sich Informationen bei anerkannten 

Organisationen oder Ihrem Baumeister vor Ort. 

Achten Sie darauf, dass Menschen mit Handi-

cap ungehindert an Ihrer Veranstaltung teilneh-

men können. Sorgen Sie für barrierefreie Zugänge 
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o Vermeidung von Stufen und hohen Niveauunterschieden 

o Rollstuhltaugliche Zu- und Abgänge

o Breite Wege, Gänge und Türdurchgänge vorsehen 

o Geeignete Sitz- und Stellplätze vorsehen

Tipps:
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Für den Publikumsbereich gilt ein Grenzwert von 93 dB! Bitte achten Sie in Ihrem eigenen Interesse             
darauf, dass dieser eingehalten wird.

6.1.3  Lärm

Die Lärmemissionen sind möglichst direkt an der 
Quelle zu reduzieren und so gering wie möglich 
zu halten. 

Lärm ist eine vom Menschen unmittelbar empfun-
dene Umweltbelastung, daher sollte er vermieden 
oder vermindert werden. 
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o Informieren Sie Anrainer bereits bei der Planung über mögliche Lärmbelästigungen 
 während der Veranstaltung. Geben Sie ihnen eine telefonische Hotline an, die sie während
 der Veranstaltung benutzen können, wenn sie das Lärmausmaß als zu stark empfinden.

o  Achten Sie bei der Wahl des Veranstaltungsortes auf die Entfernung zu sensiblen Einrichtungen 
 (Krankenhäuser, Schulen, Altersheime, …).

o  Reduzieren Sie die Lärmbelästigung der Anrainer bereits bei der Planung (Beschallung nicht in 
 Richtung Ortsgebiet).

o  Durch eine umweltfreundliche Anreise wird der Autoverkehr vermindert und somit reduziert sich 
 auch die Lärmbelastung für die Anrainer.

Tipps:



7  Fragen und Anregungen 
zum Leitfaden

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie auch in der Langversion des 
Leitfadens „ghörig feschta“ auf www.ghoerig-feschta.at 

Für Fragen und Tipps zu Veranstaltungen stehen wir gern zur Verfügung.

Koordinatorin „ghörig feschta“  
Elke Klien
0664/4006434
elke.klien@gmx.at 

Jürgen Ulmer, 
Tel. 05572/55450-13, 
j.ulmer@gemeindehaus.at
www.umweltverband.at 
Umweltverband, Vorarlberger Gemeindehaus
Marktstraße 51, A-6850 Dornbirn

www.ghoerig-feschta.at


